
Altersteilzeitvereinbarung - bilanzielle Behandlung des 
Erfüllungsrückstandes des Arbeitgebers 

Information des Bundesministeriums für Finanzen vom 6. Juni 2005 

Das Bundesministerium für Finanzen hat im EStR 2000-Wartungserlass vom 22.3.2005, GZ 010203/0197-
IV/6/2005, die Auffassung vertreten, dass der (Lohn)Erfüllungsrückstand des Arbeitgebers beim Blockmodell 
bilanziell durch eine Rückstellung gemäß § 9 EStG 1988 zu erfassen ist (Rz 3451b der EStR 2000 idF des 

genannten EStR 2000-Wartungserlasses). Angesichts des Umstandes, dass hinsichtlich dieses 
Erfüllungsrückstandes eine Ungewissheit dem Grunde oder Höhe nach bei vernünftiger wirtschaftlicher 
Betrachtung nicht angenommen werden kann, ist nach nunmehriger Ansicht des Bundesministeriums für 
Finanzen dafür eine Verbindlichkeit anzusetzen. Das Bundesministerium für Finanzen hält daher die in der 

genannten Rz 3451b vertretene Auffassung nicht mehr aufrecht. Diese Randzahl der EStR 2000 wird daher bei 
der nächstfolgenden EStR 2000-Wartung ersatzlos aufgehoben werden und die folgende neue Rz 2441b im 
Abschnitt 6.9.3.3 (Verbindlichkeiten, Einzelfälle) in die EStR 2000 aufgenommen werden. 

"Rz 2441a Altersteilzeit 

Nach § 27 Abs. 2 AlVG haben seit 1.10.2001 Anspruch auf Altersteilzeit 

 Männer, die das 55. und Frauen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und 

 innerhalb der letzten 25 Jahre mindestens 15 Jahre arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt 
waren. 

Die Normalarbeitszeit derartiger Personen kann dabei für einen Durchrechnungszeitraum von bis zu 6,5 Jahren 
(ab 1.1.2004 bis zu 5 Jahren) auf 40% bis 60% der Normalarbeitszeit vor Herabsetzung reduziert werden. Vom 
Dienstgeber sind dabei zusätzlich 50% des Unterschiedsbetrages zwischen dem vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit gebührenden Bruttoentgelt und jenem für die verringerte Arbeitszeit inkl. der Dienstnehmer-
beiträge zur SV entsprechend der Beitragsgrundlage vor Herabsetzung als Lohnausgleich (§ 27 Abs. 2 Z 3 lit. a 
AlVG) zu entrichten, sodass der Mitarbeiter etwa bei einer Reduzierung der Arbeitszeit um 50%, 75% seines 
bisherigen Entgeltes erhält. Der Arbeitgeber kann diesen Aufstockungsbetrag inkl. Dienstnehmer- und 
Dienstgeberbeiträge zur SV vom AMS als Alterteilzeitgeld zurückfordern, sofern eine zuvor arbeitslose Person 
über der Geringfügigkeitsgrenze versicherungspflichtig beschäftigt oder zusätzlich ein Lehrling ausgebildet und in 
diesem Zusammenhang kein Dienstverhältnis aufgelöst wird. Die reduzierte Arbeitszeit kann flexibel verteilt bzw. 
geblockt werden, das Arbeitsentgelt ist jedoch gleichmäßig verteilt über den gesamten Zeitraum zu leisten. 

Liegt im Rahmen eines Blockmodells in der ersten Phase die tatsächliche Arbeitszeit des Arbeitnehmers über der 
reduzierten vereinbarten Arbeitszeit, leistet der Arbeitgeber aber nur jenes Entgelt (inkl. Lohnausgleich), das der 
vereinbarungsgemäß reduzierten entspricht, liegt in der Differenz am Bilanzstichtag ein Erfüllungsrückstand des 
Arbeitgebers vor (dem Erfüllungsrückstand des Arbeitgebers steht ein entsprechendes "Stundenguthaben" des 
Arbeitnehmers gegenüber). Für diesen Erfüllungsrückstand ist eine Verbindlichkeit zu bilden, weil die 
Verpflichtung - dem Erfüllungsrückstand entsprechend - am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach 
gewiss ist. Die Verbindlichkeit darf nur in jenem Ausmaß gebildet werden, in dem am Bilanzstichtag eine gewisse 
Verpflichtung besteht. Für Erfüllungsrückstände künftiger Perioden kann weder eine Verbindlichkeit noch eine 
Rückstellung gebildet werden. Ebenso können künftige Lohnerhöhungen oder Biennalsprünge in der Bewertung 
der Verbindlichkeit nicht berücksichtigt werden. Da der Arbeitgeber gegenüber dem AMS einen Anspruch auf 
Vergütung des Lohnausgleichs hat, ist die Verbindlichkeit um diesen Betrag zu vermindern. Nur dann, wenn 
ausnahmsweise ausreichend wahrscheinlich ist, dass dieser Vergütungsanspruch nicht geltend gemacht werden 
kann (es kann z.B. keine "Ersatzkraft" eingestellt werden), kommt in entsprechender Höhe eine Rückstellung in 
Betracht." 

 


